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[Diesen Text dürfen Sie gerne bearbeiten und für Ihr Schutzkonzept übernehmen, beachten Sie gerne auch weiteres Material im Materialpool Schutzkonzeptentwicklung – Ideen und Ergänzungen sind in der Fachstelle willkommen]
Überschrift im Schutzkonzept:
Präventive Personalverantwortung oder präventive Maßnahmen in Bezug auf Mitarbeitende
Wirksamer Schutz vor sexualisierter Gewalt beginnt schon mit der Auswahl von ehren- und hauptamtlichem Personal. Die Personalverantwortung erstreckt sich über die gesamte Zeit, während Menschen [in unserer Einrichtung / Kirchengemeinde / Kirchenbezirk] mitarbeiten. Im Rahmen der (Weiter-)Entwicklung unseres Schutzkonzeptes sind unsere wichtigen Prozesse innerhalb der Personalverantwortung auf Grundlage der Ergebnisse der Ressourcen- und Risikoanalyse überarbeitet worden:
1. Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse
Als ein Präventionsbaustein zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt in unseren Einrichtungen und Arbeitsfeldern dient die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a BZRG.
Die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse ist seit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes gängige Praxis in unseren Kindertageseinrichtungen und dem evangelischen Jugendwerk/CVJM. Das betrifft auch Regelungen zur Einsichtnahme bei ehrenamtlich Engagierten in der evangelischen Jugendarbeit. Dafür gibt es auch seit [Datum der Vereinbarung einfügen] eine Vereinbarung mit [örtlicher Jugendhilfeträger/Vertragspartner einfügen].
Mit den Änderungen durch das Arbeitsrechtsregelungsgesetz zum 01.01.2023 gab es Änderungen für privatrechtlich angestellte Mitarbeitende in Bezug auf:
· die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse
· arbeitsrechtliche Vereinbarungen in Bezug auf Selbstauskunftserklärung und Selbstverpflichtung
Demnach gilt:
· Vor Einstellung nach KAO muss von allen Personen ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden.
· Die regelmäßige Einsichtnahme erfolgt spätestens nach fünf Jahren für die in der Anlage 1.1.3 der KAO benannten Berufsgruppen.[footnoteRef:1] Eine differenzierte Auflistung befindet sich [im Anhang/E1-1 Konkrete Maßnahmen incl. Schulungsverpflichtung]. [1:  Siehe §§ 2, 3 der Anlage 1.1.3 zur KAO] 

Darüber hinaus gibt es Personengruppen, bei deren Tätigkeit eine Prüfung nach „Art, Intensität und Dauer des Kontaktes und Beziehungsaufbau zu Minderjährigen oder pflege- und assistenzbedürftigen Personen“ notwendig ist. Dies sind bei uns:[footnoteRef:2] [2:  Alternativ können Sie statt den beiden Tabellen auch die Tabelle um die Schulungsverpflichtungen ergänzen, siehe F (Schulungsangebote im Materialpool)] 

[fügen Sie hier Ihre Prüfungsergebnisse ein – Prüfschema E2]
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Die Bewertung der ehrenamtlichen Tätigkeiten außerhalb der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nach Art, Intensität und Dauer (§ 30a BZRG und § 72a SGB VIII und siehe auch § 4 AGSB Ehrenamtlich Tätige) ergab folgendes:
[fügen Sie hier Ihre Prüfungsergebnisse ein – Prüfschema E2]
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Die Einsichtnahme für unseren Kirchenbezirk, Kirchengemeinde, Einrichtung, Handlungsfeld ist [geben Sie hier die Funktion/Stelle an, die die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse vornimmt], der Prozess ist dort beschrieben und hinterlegt.
Die Personalverantwortung und damit die Umsetzung für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und -beamte liegt direkt im Ev. Oberkirchenrat. Für diesen Personenkreis gilt die verpflichtende Abgabe eines erweiterten Führungszeugnisses nach §9 Abs 1a PfDG. EKD für Pfarrpersonen. Für Kirchenbeamtinnen und -beamte nach § 8 Abs. 2a KBG.EKD.
2. Bewerbungs-/Einstellungsverfahren
Unsere Bewerbungsverfahren sind um Aspekte ergänzt, die der Prävention vor sexualisierter Gewalt dienen:
· Thema der Prävention ist Gegenstand der Bewerbungsgespräche
· Während der Einarbeitungsphase sind alle relevanten Informationen als Thema gesetzt
· Die Leitlinien zum sicheren Umgang mit Nähe und Distanz sowie der spezifische Verhaltenskodex werden besprochen
Integraler Bestandteil während der Einarbeitungszeit ist die Reflexion von Fragen nach der Bearbeitung des Web-based-Trainings zu den Grundlagen des Umgangs mit sexualisierter Gewalt der Landeskirche.
Diese Änderungen sind in unseren Prozess des Einstellungsverfahrens von Mitarbeitenden eingearbeitet. Besonders wichtig ist uns [Beschreiben Sie hier in wenigen Sätzen die wichtigsten Ergebnisse aus Ihrer Diskussion oder die Änderungen].
Für die Beauftragung von ehrenamtlich Mitarbeitenden haben wir ein eigenes Verfahren. Dieses ist [Ergänzen Sie hier den Ort, wo dieses Verfahren nachlesbar ist, oder geben Sie es in den Anhang] beschrieben.

3. Teamsitzungen, Personalentwicklungsgespräche
Die regelmäßige Thematisierung in Teamsitzungen und Personalentwicklungsgesprächen wird zur Reflexion des Umgangs mit professioneller Nähe-Distanz im Bildungs-, Betreuungs-, Beratungs-, Seelsorge und Pflegekontext genutzt. Konkrete Regelungen dafür sind bei uns:
[Beschreiben Sie hier in wenigen Sätzen die wichtigsten Ergebnisse aus Ihrer Diskussion oder die Änderungen].
4. Abstinenz- und Abstandsgebot
Für Mitarbeitende der Evangelischen Landeskirche gilt das sogenannte Abstinenz- und Abstandsgebot:
„Beschäftigte haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers zu achten (Abstandsgebot). Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt. Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Beschäftigte nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrauchen (Abstinenzgebot).“ (§ 2 Abs. 1 Anlage 1.1.3 zur KAO.1, fast wortgleich auch in §31b PfDG.EKD und §24b KBG.EKD)
Das Abstinenzgebot bedeutet, dass innerhalb besonderer Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse jede Form sexuellen Kontaktes unzulässig ist und damit unter die Meldepflicht fällt. Auch (vermeintlich) einvernehmliche sexuelle Kontakte in machtasymmetrischen Beziehungen fallen darunter, da diese mit dem besonderen kirchlichen Schutzauftrag in diesen Situationen und Vertrauensbeziehungen unvereinbar sind. 
Das Abstinenzgebot soll gewährleisten, dass sich alle Mitarbeitenden ihrer Rolle und der damit verbundenen Macht bewusst sind und diese durch Abhängigkeit oder mangelnde Zustimmungsfähigkeit ausnutzen oder Vertrauen missbrauchen.
Besondere Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensverhältnisse gibt es vor allem (aber nicht nur!) in folgenden Bereichen:
· Seelsorge- und Beratungssituationen
· Arbeitsfelder mit vulnerablen Personengruppen
· Arbeits- oder dienstrechtliche Abhängigkeiten
Das Abstinenzgebot stellt eine einseitige Pflicht dar, die auch gilt, wenn die oder der Gegenüber andere Wünsche hegt.
Das Abstandsgebot beschreibt die Notwendigkeit der arbeitsfeldspezifischen Verhaltenskodizes. In der Arbeit mit Kindern, im Bereich der Pflege und Assistenz lässt sich ein körperlicher Abstand bei fachspezifischen Aufgaben nicht wahren. Aus diesem Grund muss eine angemessene Distanz jeweils arbeitsfeldspezifisch gesucht und austariert werden. Dabei leitet das Handeln maßgeblich das Empfinden des Gegenübers und muss für das Gleichgewicht aus körperlicher Nähe und notwendiger Distanz maßgebend sein.
Ein spezifischer Verhaltenskodex legt für die von riskanter Nähe betroffenen Bereiche Regeln des Umgangs fest und bildet damit eine Bemessungsgrundlage für fachliche Auseinandersetzungen und Reflexionen.
Arbeitsfeldspezifische Verhaltenskodizes gibt es bei uns für folgende Bereiche, welche wir regelmäßig thematisieren, überprüfen und weiterentwickeln:
[Fügen Sie hier die Bereiche ein, für die ein spezifischer Verhaltenskodex vorliegt. Das ist insbesondere für die Jugendarbeit mit ihren unterschiedlichen Angeboten, im Bereich der Pflege und Assistenz, den 1:1-Kontakten, der Kirchenmusik, in Kitas, für den Beratungskontext… notwendig, ggf. Verweis auf das spezifische Schutzkonzept des Bereichs].
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